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Nach jahrelangen Beratungen ist 
nun der Entwurf eines Entschä

digungsgesetzes vom Bundeskabi
nett verabschiedet worden. Es han
delt sich dabei um eines der zentra
len Gesetze zur Bewältigung der 
„DDR-Altlast“ . Um es in Erinnerung 
zu rufen: Mit der Vereinigung wurde 
anfangs der Restitution von enteig- 
netem Vermögen Vorrang einge
räumt, eine Entschädigung wäre so
mit -  in der Regel -  nicht notwendig 
geworden. Dann wurde mehr und 
mehr gesehen, daß das äußerst 
komplexe Problem der Restitution zu 
einem Investitionsattentismus bei
trug. Dies führte dazu, daß die Resti
tution eingeschränkt und verschie
dene „Vorfahrtsregeln" beschlossen 
wurden, nach denen etwa ein Grund
stück einem Investor endgültig über
tragen werden kann und der Altei
gentümer nur Anspruch auf eine Ent
schädigung erhält. Wieviel diesem 
allerdings gezahlt werden muß, wird 
erst durch das Entschädigungsge
setz geregelt. Diese Unsicherheit hat 
bisher in vielen Fällen öffentliche 
Stellen zögern lassen, von einer Vor
fahrtsregel Gebrauch zu machen. 
Und dieser Zustand hält weiter an, 
denn der beschlossene Entwurf wird 
wohl nicht rasch und wohl nicht un
verändert verabschiedet werden.

Ein derart detaillierter Versuch, ei
nen Aspekt der Ungerechtigkeiten 
aus der Planwirtschaft zu beseitigen, 
wie ihn das Entschädigungsgesetz 
darstellt, liegt bisher nur für Ost
deutschland, nicht aber für andere 
„Reformstaaten“ vor. Eine Beson
derheit Ostdeutschlands im Verhält
nis zu anderen osteuropäischen 
Ländern ist darin zu sehen, daß im 
Rahmen der Vereinigung ein Staats
teil mit planwirtschaftlichen Altlasten 
mit einem Staatsteil, in dem die Bür
ger über 40 Jahre von ihrem Eigen
tum profitieren konnten, zusammen
gekommen sind. Ein Ausgleich zwi
schen Ost- und Westdeutschland 
läge somit also nahe. Dies freilich ist 
mit dem Entschädigungsgesetz 
nicht intendiert, ein Ausgleich soll 
nur zwischen -  ehemaligen -  Eigen-
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tümern von Vermögenswerten in 
Ostdeutschland stattfinden, und 
auch hier nicht zwischen allen.

Grundsätzlich sollen frühere Ei
gentümer in Ostdeutschland zwi
schen der Rückgabe ihres Besitzes 
und einer Entschädigung wählen 
können. Keine Rückgabe soll es bei 
den Enteignungen durch die Boden
reform unter sowjetischer Besatzung 
von 1945 bis 1949 -  also für die Zeit 
vor der Gründung der DDR -  geben. 
Bei Land- und Grundbesitz wird der 
1,3fache Einheitswert von 1935 für 
die Entschädigung zugrunde gelegt, 
bei Betriebsvermögen der einfache 
Wert. Eine Entschädigung, die in der 
Nähe des -  heutigen -  Verkehrs
wertes liegen würde, ist also nicht 
angestrebt. Dies wird noch dadurch 
unterstrichen, daß ein Maximal
betrag für Ausgleichszahlungen 
(950000 DM) beschlossen wurde. In 
vielen Fällen dürfte die Zahlung nicht 
mehr als einen symbolischen Betrag 
ausmachen.

Alteigentümer, die ihren Besitz zu
rückerhalten, sollen von 1996 an 
eine Vermögensabgabe in einen 
Fonds einzahlen. Aus diesem Fonds 
sollen dann die Entschädigungen 
geleistet werden. Die Vermögensab

gabe orientiert sich am aktualisier
ten Verkehrswert und soll ein Drittel 
betragen. Schon diese -  aus der Not 
der leeren Kassen geborene -  Un
gleichbehandlung zwischen der Er
mittlung des Wertes bei Entschädi
gung und bei Restitution zeigt, daß 
dem Anspruch, Gerechtigkeit wie
derherzustellen, nicht nachgekom
men wird und wohl auch nicht nach
gekommen werden kann.

Noch deutlicher wird die neue Un
gleichbehandlung, wenn der Kreis 
der in die Regelung einbezogenen 
Personen betrachtet wird. Diejeni
gen Eigentümer, die nicht enteignet 
worden sind, müssen sich nämlich 
nicht an der Vermögensabgabe be
teiligen, obwohl sie in der Vergan
genheit, sicherlich eingeschränkt, 
von ihrem Eigentum profitieren 
konnten und ihnen heute der unge- 
minderte Verkehrswert zur Ver
fügung steht. So hat der Versuch, 
alte Ungerechtigkeiten zu beseiti
gen. neue zur Folge, und diese 
neuen Ungerechtigkeiten werden 
der neuen Ordnung angelastet wer
den.

Jede Regelung zur Bewältigung 
der Enteignungen in Ostdeutschland 
wird auf die eine oder andere Weise 
ungenügend ausfallen. Das DDR- 
Regime hat alle Bürger betroffen. 
Den einen wurde Eigentum wegge
nommen, den anderen wurden Ein
kommenschancen oder Berufswün
sche verwehrt. Hier nachträglich ei
nen Ausgleich herzustellen, ist ein 
zum Scheitern verurteiltes Unterfan
gen. Besser wäre es wohl gewesen, 
die zukünftige Entwicklung in den 
Vordergrund zu stellen und Maßnah
men danach zu beurteilen, ob sie 
den Neuaufbau in Ostdeutschland 
fördern oder hemmen, damit bald ein 
hoher Wachstumspfad erreicht wird 
und allen ostdeutschen Bürgern 
neue Einkommenschancen eröffnet 
werden. Zumindest die Restitution 
ist hier ein deutliches Hindernis. Wie 
inzwischen die Erfahrungen nur 
allzu deutlich gezeigt haben, werden 
Investitionen dadurch immer wieder 
verzögert.
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